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           Zahl 0522/2025 

 

KUNDMACHUNG FUNDGEGENSTAND 
gem. § 42a Abs. 1 Sicherheitspolizeigesetz 

 
 

Das Fundamt der Marktgemeinde Trumau gibt bekannt, dass folgender 
Fundgegenstand abgegeben wurde: 

 
Fahrrad in der Farbe neon Gelb 

 

 
 
 
 
Für den Bürgermeister 
 
Andreas Kollross 
 
Hinweis:  
Der rechtmäßige Eigentümer wird hiermit aufgefordert, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises beim 
Fundamt zu melden, um den Gegenstand abzuholen. 
 
Der Fundgegenstand kann während der Parteienverkehrszeit behoben werden. (Montag bis Freitag von 7:00 – 
12:00 Uhr, Donnerstag von 14:00 – 19:00 Uhr) 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Eigentum an den Fundsachen, falls der Verlustträger sich nicht meldet, nach 
Ablauf von einem Jahr nach Anzeige des Fundes beim Fundamt der Marktgemeinde Trumau auf den Finder oder 
bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf das Fundamt übergeht 
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